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Mindesthonorar. Ein Vorschlag
Wie kann man für die rund zwei Millionen Soloselbstständigen ein auskömmliches Einkommen erreichen?
Das Mindesthonorar ist eine Idee,
wie auf die veränderte Erwerbsar-
beitswelt reagiert werden kann. Sie
ist nicht die einzige Idee und be-
darf flankierenderMaßnahmen. Ein
Angebot zur Diskussion.

Von Dietmar Bartsch

Als die PDS 2002 den Antrag für ei-
nen existenzsichernden gesetzlichen
Mindestlohn in den Bundestag ein-
brachte, stieß dieser Vorschlag auf
große Ablehnung.
Noch im Jahr 2004 lehnte die SPD

den Mindestlohn ab, ebenso der DGB
und einzelneGewerkschaftenwie z.B.
die IG Metall. Im Antrag der PDS war
formuliert: »Der Gesetzgeber ist un-
abhängig von der Tarifautonomie der
Sozialpartner durch das Sozial-
staatsgebot des Grundgesetzes ver-
pflichtet, einer Ausweitung von Ar-
beitsverhältnissen entgegenzuwir-
ken, die einerseits keine eigenstän-
dige, dem gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Lebensniveau entspre-
chende Lebensführung erlauben und
andererseits mit den Risiken weite-
ren sozialen Abstiegs und späterer Al-
tersarmut verknüpft sind. Diese Ver-
pflichtung des Gesetzgebers ergibt
sich auch aus Artikel 4 Absatz 1 der
Europäischen Sozialcharta.«
Im Jahr 2015 gibt es einen flä-

chendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn – zwar in geringer Höhe und
mit zu vielen Ausnahmen, und doch
ist das ein Durchbruch.
Von 42 584 000 Erwerbstätigen in

der Bundesrepublik Deutschland sind
nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes 38 184 000 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, 4 400 000
sind Selbstständige, mithelfende Fa-
milienangehörige eingeschlossen.
Selbstständige – immerhin rund zehn
Prozent der Erwerbstätigen – sind vom
gesetzlichen Mindestlohn nicht er-
fasst. Weil diese auch Arbeitgeberin-
nen undArbeitgeber sein können, sind
die Zahlen für die sogenannten Solo-
selbstständigen aussagekräftiger.
»Soloselbstständige« sind Perso-

nen, die keine anderen beschäftigen.
Laut einer Studie des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales soll der
Anteil der Soloselbstständigen an den
Selbstständigen im Jahr 2010 56 Pro-
zent betragen haben. Im Jahr 2014
sollen fünf Prozent aller Erwerbstäti-
gen Selbstständige ohne Mitarbeiter
gewesen sein. Das wären 2 129 200
Soloselbstständige. Der größte Teil
der Soloselbstständigen ist im Land-
und Forstwirtschaftsbereich (22 Pro-
zent), im Grundstücks- und Woh-
nungswesen (17 Prozent) und im
Kommunikations- und Informations-
gewerbe (12 Prozent) anzutreffen.
Es ist richtig und wichtig, den

Kampf für einen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn, der diesen
Namen auch verdient und an der
Marke von 60 Prozent des nationalen
Durchschnittslohns ausgerichtet ist,
fortzusetzen. Die Digitalisierung ver-
langt aber Antwort darauf, wie den-
jenigen, die schon heute nicht mehr
als abhängig Beschäftigte einer Er-
werbsarbeit nachgehen, ein aus-
kömmliches Einkommen gesichert
werden kann.
Für die rund zwei Millionen Solo-

selbstständigen könnte dies über ein
Mindesthonorar möglich gemacht
werden. Es kann darüber hinaus auch
dazu beitragen, das sogenannte Out-
sourcing zu verhindern, da für den
Auftraggeber die Vergabe von Arbeit
an Selbstständige nicht mehr auto-
matisch billiger ist. Zumindest eine
Bremswirkung ist zu erwarten.
Die Forderung nach einem Min-

desthonorar ist auch deshalb zu-
kunftsfähig, weil die Digitalisierung
der Gesellschaft neue Herausforde-
rungen an die Erwerbsarbeitswelt
stellt.
Kaum jemand hat beispielsweise

die Crowdworker, auch Clickworker
genannt, auf dem Zettel, eine neue
Form der Soloselbstständigen. In ih-
rer Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Fraktion DIE LINKE hat die Bun-
desregierung im November 2014 da-
rauf verwiesen, dass ihr keine empi-
rischen Kenntnisse über den Umfang
von Crowdworking vorliegen.
Der Politikwissenschaftler Hans-

Jürgen Arlt, der sich mit der Zukunft
der Arbeit beschäftigt, schreibt:
»Crowdworker haben den Kommu-
nikationsraum Internet, einen loka-

len Ort, der sie zusammenführt, ha-
ben sie nicht. Sie konkurrieren auch
nicht um Arbeitsplätze, sondern um
einzelne Arbeitsaufträge. Der unbe-
fristete Arbeitskontrakt, vielfach vom
befristeten abgelöst, verwandelt sich
in den punktuellen Arbeitskontakt.«
Die IG Metall hat auf die Gefahr hin-
gewiesen, dass Erwerbsarbeit zu ei-
ner rechtsfreien Ware wird und des-
halb die Plattform faircrow-
dwork.org geschaltet. Dort gibt es ne-
ben Rechtshinweisen auch eine Über-
sicht zu einigen Bezahlmodellen auf
Crowdworking-Plattformen.

1. Wie soll das Mindesthonorar
funktionieren?
Das Mindesthonorar sollte in der Hö-
he grundsätzlich an den gesetzlichen
Mindestlohn gekoppelt werden. Bei
einer paritätischen Finanzierung der
Solidarsysteme ist es jedoch erfor-
derlich, einen Aufschlag in Höhe des
Arbeitgeberanteils für die Solidar-
systeme vorzunehmen. Andernfalls
lägen die Einkommen von Selbst-
ständigen unter dem Mindestlohn
und die gewollten Effekte würden
wegfallen.
Der gesetzliche Mindestlohn be-

zieht sich auf ein Bruttoentgelt je
Zeitstunde. Es ist daher klar, dass ein
Mindesthonorar nicht 1:1 wie der
Mindestlohn umgesetzt werden
kann. Insbesondere wenn Selbst-
ständige nicht nach Stunden ab-
rechnen, sondern für einen konkre-
ten Auftrag eine Vergütung bekom-
men, müssen wir Ideen entwickeln,
wie das Mindesthonorar zur An-
wendung kommen kann. Wir reden
über ein Einkommen, welches sich an
einer Auftragslage orientiert, die un-
gefähr dem Umfang einer 39 Stun-
den-Woche entspricht. Bei click-
worker.com werden beispielsweise
Aufträge und eine vermutete Zeit für
die Bearbeitung diverser Aufträge
angegeben. In diesem Fall wäre es

denkbar, dass Mindesthonorar zeit-
lich festzulegen.
Wie das Mindesthonorar konkret

ausgestaltet werden kann, darüber
muss in der Gesellschaft, also auch in
der LINKEN, debattiert werden. Wie
sichern wir die Anwendung des Min-
desthonorars, wenn ein konkreter
Auftrag nicht nach Stunden oder Mi-
nuten abgerechnet werden kann? Ist
es am Ende erforderlich, ein Min-
desthonorar nicht nach Stunden son-
dern konkret pro Auftrag festzule-
gen? Muss zwischen verschiedenen
Aufträgen differenziert werden? Wie
kann sichergestellt werden, dass die
Aufträge auch tatsächlich in der an-
gegebenen Zeit zu bearbeiten sind?
Auch wir haben hier keine endgülti-
gen Antworten. Den derzeit gelten-
den gesetzlichen Mindestlohn von
8,50 Euro halten wir für entschieden
zu gering. Wenn wir aber von dem
derzeit geltenden Mindestlohn aus-
gehen, dann müsste das Mindestho-
norar unserer Ansicht nach mindes-
tens 10 Euro pro Stunde betragen.
Mittlerweile haben drei Unter-

nehmen der Crowdworking-Branche
einen sogenannten Code of Conduct
verabredet. Unter Ziffer 3 heißt es
dort: »Die Mitglieder des Code of
Conduct zahlen den Crowdworkern
ein dem Wert der Arbeit faires und
angemessenes Honorar. Dabei gilt es
vorab klar und deutlich zu kommu-
nizieren, wie viel Geld bei zufrie-
denstellender Erledigung des Auf-
trages verdient werden kann.« Es gibt
also Ansatzpunkte für eine Debatte
um ein Mindesthonorar, auch weil
auch im Code of Conduct keine Sum-
me genannt wird.

2. Geht das rechtlich überhaupt?
Aus der allgemeinen Handlungsfrei-
heit des Grundgesetzes folgt die Ver-
tragsfreiheit. Sie umfasst das Recht,
Verträge zu schließen, die sowohl
hinsichtlich des Vertragspartners als

auch des Vertragsgegenstandes frei
bestimmt werden können. Gleiches
gilt für die Höhe im Rahmen eines
Honorarvertrages. Allerdings ist eine
Grenze dort gesetzt, wo ein Verstoß
gegen zwingende Vorschriften des
geltenden Rechts, gesetzliche Ver-
bote oder die guten Sitten vorliegt.
Es kann argumentiert werden, dass

Honorare für Erwerbstätigkeiten, die
unter dem gesetzlichen Mindestlohn
liegen, gegen die guten Sitten ver-
stoßen. Sie ermöglichen es nämlich
den Betroffenen nicht, von ihrer Er-
werbstätigkeit zu leben, selbst wenn
sie genügend Aufträge haben. Unab-
hängig von dieser Argumentation
kann aber auch auf die schon gel-
tenden Einschränkungen im Hinblick
auf Honorare (siehe Punkt 3) ver-
wiesen werden.

3. Aber es gibt doch bereits Rege-
lungen!
Richtig ist, dass es für bestimmte Be-
reiche bereits Honorarordnungen
gibt. Zu nennen sind hier unter an-
derem die Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ); die Regelungen im Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsge-
setz (JVEG) für Sachverständige und
Dolmetscher für Tätigkeiten bei Ge-
richten, Staatsanwaltschaften und Fi-
nanzbehörden; das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG) und die Ver-
ordnung über die Honorare für Ar-
chitekten- und Ingenieurleistungen.
Fraglos beziehen sich die genannten
Honorarordnungen auf Aufgaben, die
für die Funktion des Staatswesens von
herausgehobener Bedeutung sind.
Aber das schließt nicht aus, dass es
aus bereits genannten Gründen wei-
terer Honorarordnungen bedarf. Für
den Land- und Forstwirtschaftsbe-
reich, das Grundstücks- und Woh-
nungswesen sowie im Kommunika-
tions- und Informationsgewerbe gibt
es nach meiner Kenntnis keine ge-
setzlichen Honorarregelungen. Das

sind aber die Bereiche, in denen die
meisten Soloselbstständigen anzu-
treffen sind. Lediglich das Woh-
nungsvermittlungsgesetz (Wo-
VermG) sieht ein Höchsthonorar
(Maklergebühr) für die Vermittlung
von Mietwohnungen vor. Die Hono-
rare nach dem JVEG werden zum Teil
nach Stunden berechnet, in den an-
deren genannten Gesetzen wird das
Honorar für konkrete Leistungen und
unabhängig von Stunden errechnet.
Wie ich bereits dargelegt habe,

muss im Rahmen der Debatte ausge-
lotet werden, was konkret die jeweils
beste Variante ist: ein Mindesthono-
rar nach Stunden oder ein Mindest-
honorar für konkrete Leistungen. In
jedem Fall muss ein sogenanntes
Günstigkeitsprinzip festgeschrieben
werden, wie das auch im Mindest-
lohngesetz der Fall ist. Dieses sichert,
dass bereits bestehende und günsti-
ger ausfallende Regelungen unange-
tastet bleiben.

4. Wer soll das durchsetzen?
Bei einem gesetzlichen Mindestho-
norar wäre zunächst einmal ein
Rechtsanspruch für Betroffene nor-
miert. Schwierigkeiten könnte es ins-
besondere bei Crowdworking-Platt-
formen geben. Für solche Plattformen
mit Sitz in Deutschland würde der
Rechtsanspruch auf ein Mindestho-
norar gelten. Im Hinblick auf Crow-
dworking-Plattformen mit Sitz au-
ßerhalb Deutschlands, wie zum Bei-
spiel Amazon Mechanical Turk, wird
dies schwieriger. Es muss hier noch
genauer geprüft werden, ob ein Min-
desthonorar auch hier gelten kann.
Natürlich macht ein Rechtsan-

spruch keinen Sinn, wenn der An-
spruch am Ende nicht eingeklagt
werden kann. Soloselbstständige sind
kaum organisiert. Es ist deshalb er-
forderlich, die Selbstorganisation von
Soloselbstständigen zu fördern. Die
von der IG Metall geschaffene Platt-
form faircrowdwork.org ist diesbe-
züglich ein guter Ansatz, der unter-
stützt werden sollte. Vor allem aber
ist – ähnlich wie beim gesetzlichen
Mindestlohn – die Politik gefragt. Es
muss über ein Verbandsklagerecht
von Selbstorganisationen ebenso
nachgedacht werden wie über die
Option eines Klagerechts von Ge-
werkschaften. Neben der IG Metall
hat sich auch ver.di des Themas an-
genommen. Ver.di bemüht sich um
die Organisierung von Selbstständi-
gen und hat eigenes Referat Selbst-
ständige geschaffen.

5. Wer soll das kontrollieren?
Zumindest Auftraggeberinnen und
Auftraggeber dürften unter das Ge-
setz zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit und illegalen Beschäftigung fal-
len. Die Einhaltung des Mindestho-
norars könnte insoweit wie beim Min-
destlohngesetz vom Zoll kontrolliert
werden. Darüber hinaus sind die So-
loselbstständigen einkommenssteu-
erpflichtig und die Auftraggeber auch.
Insofern muss sowohl bei Soloselbst-
ständigen wie auch bei den Auftrag-
gebern eine Buchführung existieren.
Sowohl Betriebsprüfer als auch das Fi-
nanzamt können so kontrollieren, ob
die Regelung zum Mindesthonorar
eingehalten wird.
Denkbar wäre aber auch, eine Be-

hörde zu benennen, die stichpunkt-
artig die Zeitangaben für die Reali-
sierung konkreter Aufträge prüft. Für
Crowd- und Clickworker könnte dies
gegebenenfalls eine Adresse für ano-
nyme Anzeigen sein.

6. Reicht das Mindesthonorar aus,
um den Veränderungen durch die
Digitalisierung gerecht zu werden?
Nein. Das Mindesthonorar ist ledig-
lich ein Vorschlag für diejenigen, die
als Soloselbstständige (nicht nur im
Bereich digitalisierter Arbeit) einer
Erwerbsarbeit nachgehen.
Das Mindesthonorar löst viele

Probleme, die im Zusammenhang mit
der Digitalisierung stehen, nicht. Wir
brauchen umfassende Debatten rund
um die Arbeit 4.0. Das betrifft Fra-
gen wie die Senkung der täglichen Er-
werbsarbeitszeit, Arbeitszeitkonten,
die lebenslange Sicherung von Qua-
lifizierungsmöglichkeiten oder das
Recht auf Unerreichbarkeit. Geklärt
werden müssen die künftige Besteu-
erung von Unternehmen, die Finan-
zierung der Solidarsysteme und vie-
les mehr.

Die Digitalisierung verspricht Zukunft, braucht aber neue Regeln: etwa für die Arbeitswelt Foto: Photocase/zettberlin
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Dietmar Bartsch, geboren 1958 in
Stralsund, ist Vizevorsitzender der
Linksfraktion und einer der desig-
nierten Nachfolger von Gregor Gysi
an der Spitze der linken Abgeordne-
ten des Bundestags. Er hat Ökono-
mie studiert und war in verschiede-
nen Verlagen tätig. Als Bundes-
schatzmeister, Bundesgeschäftsfüh-
rer und Bundeswahlleiter gehört er
seit langem zur ersten Reihe der
Linkspartei. »Die Digitalisierung ist
die Zukunft«, schrieb Bartsch vor ei-
nigen Wochen in einer Kolumne.
»Sie ist nicht mehr aus unserer Ge-
sellschaft wegzudenken, bietet viele
Chancen und birgt doch einige Risi-
ken in sich. Selbstverständlich wird
die Digitalisierung auch die Er-
werbsarbeitswelt verändern. Sie tut
es bereits.« So sehr es Chancen für
gesellschaftlichen Fortschritt darin
gibt - die Produktion könnte ökolo-
gisch und dezentralisiert gestaltet
werden, Erwerbsarbeit weniger ent-
fremdet sein, Besitz könnte weniger
wichtig werden als Teilen -, so sehr
gehe die Entwicklung derzeit »in ei-
ne andere Richtung. Der Kapitalis-
mus nutzt die Digitalisierung für
seine Interessen. Fast alles wird un-
ter dem Gesichtspunkt der Effizi-
enzsteigerung von Unternehmen
und Profit betrachtet. Daten werden
gesammelt, um möglichst großen
Profit daraus zu ziehen.« Die Digita-
lisierung verlange Antworten darauf,
wie denjenigen, die schon heute
nicht mehr als abhängig Beschäftigte
einer Erwerbsarbeit nachgehen, ein
auskömmliches Einkommen gesi-
chert werden kann. Für die rund
zwei Millionen Soloselbstständigen
könnte dies über ein Mindesthonorar
möglich gemacht werden, meint
Bartsch.
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